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! An das 

Bundesministerium für 

Landesverteidigung 

Dampfschiffstraße 2 

1030 Wie n 

Zl. 029/94 

DVR: 0487864 

PW/NC 

Betrifft: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Heeres

gebührengesetz 1992 und das Militärleistungs

gesetz geändert werden (Strukturreformgesetz-Wehr

recht-SRG-WR) 

GZ. 10.042/0029-1.9/93 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Der Österreichische Rechtsanwaltskammertag bedankt sich für die 

Übermittlung der im Betreff angeführten Gesetzesentwürfe und 

erlaubt sich der Ordnung halber mitzuteilen, daß hiezu keine 

Stellungnahme abgegeben wird. 

Wien, am 22. Februar 1994 

DER ÖSTERREICHISCHE RECHTSANWALTSKAMMERTAG 
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